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Erneuerte

Haus » und Stuben - Ordnung
für diejenigen

Herren Lehrer und Studirende ,
welche

auf dem Waisenhause

wohnen .

i .

as Directorium der Fränkischen Stiftungen hat die
' Wohnungen für die Herren Lehrer und Studirende auf
dem Waisenhausevon neuem dazu einrichten lassen , um
theils ihnen eine Unterstützung durch freye Wohnung zu
gewähren , theils ihnen eine Gelegenheitzu ver chaffen ,
ihren Fleiß , fern vom Geräusche der Stadt , desto unge¬
hinderter fortsetzen zu können .

Der 6te Eingang ist für die Lehrer der Lateini¬
schen und Realschule , der 2te für die der teutschen Schu¬
len bestimmt . Doch können , wenn der Raum es gestat¬
tet , auch die , welche an der einen oder andern Schule
dereinst zu unterrichten wünschen , auf dem Waisenhausc
wohnen . Die Aufsicht über den 6ten Eingang führt der
Rector der Hauptschule , über den 2ten Eingang der Ober -
Jnspector der teutschen Schulen , von denen auch jedem,

nach



nach vorhergegangenerschriftlicher Bewilligung des Dire -
ctoriums , seine Wohnung angewiesen wird .

Z .

Jede Stube ist auf zwey Personen eingerichtet , und
nur die veststehenden Lehrer wohnen allein.

4 -

Abends um 10 Uhr werden die Eingange geschlossen ;
und , wenn ein außerordentlicher Fall eine längere Abwe¬
senheit nothwendig macht , so muß jeder dafür sorgen ,
daß ihm vom Aufwarter aufgemacht wird .

. . . .. s . . ________. . . ^ .
Alles Anstößige , Unsittliche und eines künftigen Ju¬

gend « und Religions - Lehrers Unwürdige , ist sorgfältig zu
vermeiden . Das unanständige Geräusch auf den Stuben ,
Hausfluren Treppen , desgleichen alles ungesittete Singen
auf den Stuben , aus den Fenstern , u . s. w . ; auch große
Gesellschaften , theils von Studenten , theils von Schü¬
lern , werden verboten , so wie auch alles Fechten gänzlich
untersagt ist .

6 .

Auk Feuer und Licht hat jeder Einwohner sorgfältig
Achtung zu geben , und deshalb auch , wenn er Taback
raucht , bis nur in der Stube zu thun . Eben so wesent¬
lich nothwendig ist die Reinlichkeit auf den Stuben , Fluren
und Treppen , wozu auch vorzüglich gehört , daß nichts
aus den Fenstern gegossen oder geworfen werde . Aus

eben



eben diesem Grunde dürfen auch keine Hunde , Tauben zc .
gehalten werden .

7 -
An Meublen erhalt ein jeder Einwohner vom Wai¬

senhause einen Tisch , zwey Stühle , ein Bücherreposito -
rium , eine Bettstelle und einen Stubenschlüssel , welche er
bey seinem Abgange zurückzugeben verbunden ist ; und,
wenn an denselben , oder an den Fenstern , Schlössern zc .
ei » Schaden geschehen , so ist es seine Schuldigkeit , den¬
selben zu ersetzen .

Die Wasche kann nur von einer auf dem Waisen¬
hause bekannten Person besorgt werden ; so wie auch je¬
der , der ein Bette nöthig hat , solches von bekannten Leu¬
ten sich durch den Aufwarter miethen lassen muß . Alle
verdächtige Personen , Trödler , Hausirer : c . muß der Auf¬
warter , nach seiner Instruktion , abweisen ; nur unbe¬
scholtenen Personen kann der Zutritt auf die Stuben er¬
laubet werden .

y -
Der Aufwarter erhalt für die Aufwartung von jedem

Einwohner quartaliter i Rlhlr . , und man erwartet mit
Recht , daß niemand denselben beschweren , oder ungezie¬
mend behandeln werde . Zur Aufwartung gehört , die
wöchentlich zweymalige Reinigung der Zimmer , die Be¬
sorgung des nöthigen Wasch - und Trink - Wassers , das
ebenfalls zweymalige Herunterschaffen des unreinen Was¬
sers , Herbcyschaffung der Lebensmittel gegen Bezahlung ,
jedoch mit Ausschluß des Essenholens , und die nothwen¬
digsten Gänge in die Stadt .

10 .



^. . ^ ..... , id . > ^ ^

Das Direttorium hat übrigens das Vertrauen , daß
jeder Einwohner die vorstehenden Punkte genau befolgen
werde , weshalb ein jeder , vor seinem Einzüge , verbun¬
den ist , dieselben durch Unterschrift zu genehmigen , und
sich dadurch zu deren Befolgung zu verpflichten . Beym
Gegentheil behält sich das Directorium ausdrücklich vor ,
denselben zu aller Zeit und an jedem Tage entfernen zu
können .

Daß ich obige zehn Punkte durchgelesen , in allen
Theilen genehmiget , und zu deren Befolgung mich ver¬
pflichtet , auch die § . 7 . aufgeführtenUtensilien richtig er¬
halten habe , bescheinige ich durch meines Namens Unter¬
schrift .

Waisenhaus , den

^ 2.
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